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CHECKLISTE  
Job-BSK – berufsbegleitende Sprachförderung 
 

 
Voraussetzungen 

• Mindestens drei Mitarbeitende mit Sprachförderbedarf 

• Sie haben weniger als drei Mitarbeitende? Dann besteht die Möglichkeit, 
Sie mit anderen Unternehmen Ihrer Branche zusammenzubringen. 

• Auch Auszubildende oder Personen vor Vertragsbeginn können an einem 
Job-BSK teilnehmen. 

• Interessierte müssen einen Integrationskurs besucht haben und 

grundlegende Deutschkenntnisse (Niveau A2) oder Deutschkenntnisse auf 

dem Niveau B1 vorweisen. 

 

Kosten 

• Bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen über 20.000 €/Jahr wird 

ein geringer Kostenbeitrag von 2,56 € pro Unterrichtseinheit fällig. Die 

Zahlung des Kostenbeitrags kann auch durch den Arbeitgeber erfolgen. 

• Lehrmaterial wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

 
Ablauf 

• Wir bringen Sie mit einem Sprachkursanbieter zusammen – dieser wird 
den Sprachstand Ihrer Mitarbeitenden testen und sich den Arbeitsplatz 
ansehen. 

Was ist ein Job-BSK? 

Der Job-BSK (BSK = Berufssprachkurs) ist ein berufsbegleitendes 

Kursangebot für Beschäftigte zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse.  

Idealerweise findet der Kurs direkt im Unternehmen statt. Die Kosten für 

die Teilnahme an einem Job-BSK werden in der Regel fast vollständig vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) übernommen.  

Mehr Infos zum Job-BSK und den Förderbedingungen finden Sie unter: 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/JobBSK/job-bsk-node.html 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/JobBSK/job-bsk-node.html


 

 

Mitglieder des vfbb: Träger: vfbb e.V. 

 

• Sie haben keine Räumlichkeiten, in denen der Sprachunterricht umge-
setzt werden kann? Dann kann der Unterricht auch beim Sprachkurs-
anbieter oder virtuell stattfinden. 

• Der Sprachkursanbieter beantragt eine Teilnahmeberechtigung für Ihre 
Mitarbeitenden beim BAMF und erstellt eine Unterrichtsplanung, die auch 
vom BAMF genehmigt werden muss (bitte beachten Sie: dies kann einige 
Wochen dauern!)  

• Zusammen mit dem Sprachkursanbieter legen Sie fest, wie viele 
Unterrichtseinheiten (UE) pro Woche der Kurs stattfinden soll (in der 
Regel umfasst der Job-BSK 100-150 UE. Eine UE entspricht 45 Min.). 

• Voraussetzung für eine erfolgreiche Verbesserung der Sprachkenntnisse 
Ihrer Mitarbeitenden ist eine enge Zusammenarbeit und regelmäßige 
Absprache zwischen Ihnen und der Sprachlehrkraft. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Das Projekt „ARRIVO BERLIN Servicebüro für Unternehmen“ wird von der 
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, 
Vielfalt und Antidiskriminierung gefördert. 

 
Wir sind Teil der Dachmarke ARRIVO BERLIN: www.arrivo-berlin.de 

 

 
 
 

 

 
 
 

Noch Fragen?  

Wir unterstützen Sie gerne! 

E-Mail: info@arrivo-servicebuero.de 

Telefon: +49 30 80 49 33 00 
 

Stand: September 2024 / Trotz sorgfältiger Prüfung aller hier zusammengetragenen Informationen wird keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. 
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